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Privater  Gestaltungsplan  «Hofwisen»  -  Genchmi-
gung

Gemeinde  Niederhasli

Lage  Nöschikonerstrasse,  Niederhasli,  Kat.-Nr.  3400

Massgebende  -  Situationsplan  MSt1:200  VOm 13. Januar  2022

Unfe"agen - Gestatungsplanvorschriften  (GPV)  vom  Januar  2022

Bericht  nach  Art. 47 RPV  vom  13.  Januar  2022

Saehverhalt

Anlass  und  Zielset-  Im Zentrum  und  zugfeich  am Ortsrand  von Niederhasli  soll eine  ortsbaulich  und bezüglich
zung  der  Planung  Freiräumen  qualitätsvolle  Überbauung  entstehen.  Der  private  Gestaltungsplan  «Hofwisen»

schafft  dafür  die planungsrechtlichen  Voraussetzungen.  Der Gestaltungsplanperimeter  um-

fasst  das  Grundstück  Kat.-Nr.  3400  im Umfang  von rund 6'000  m2 mit dem  als kommunales
Schutzobjekt  bezeichneten  Bauernhaus,  das  mit der  Kirche  und dem  Kirchgemeindehaus  ein

ortsbildprägendes  Dorf'ensemble  bildet.  Das Gebiet  liegt  gemäss  kommunalem  Richtplan  im

Handlungsraum  «Historischer  Dorfkern»  mit mittlerer  Nutzungsdichte  und gemäss  rechts-

kräftiger  Bau-  und Zonenordnung  (BZO)  in der  Kernzone  3 mit Empfindlichkeitsstufe  lll. Für

den nördlichen  Grundstücksteil  ist eine  GestaltungspIanpfIicht  festgelegt.  Die BZO  legt  für

Kernzonen  mit GestaItungsplanpfIicht  fest,  dass  die Sicherstellung  der  ortsbaulichen  Quali-
tät, der  Umgang  mit dem  öffentlichen  Raum,  die Nutzungsdurchmischung,  die Verkehrsfüh-
rung, der  Lärmschutz  und der  Umgang  mit den schutzwürdigen  Objekten  und Zonengrenzen

nachzuweisen  ist. Das auf  dem  Grundstück  Kat.-Nr,  3400  bestehende  Bauernhaus  ist im

kommunalen  Bauinventar  gemäss  § 203 des Planungs-  und Baugesetzes  (PBG)  enthalten

und unterliegt  aufgrund  der  Kernzonenbestimmungen  dem  Volumenschutz  (Art. 3 BZO).

Der  auf  einem  Richtprojekt  basierende  Gestaltungsplan  soll zu einer  qualitätsvollen  Über-

bauung  mit hochwertigem  Wohnraum  und attraktiven  Freiräumen  unter  Berücksichtigung

des  empfindlichen  Siedlungsrands  und der  nahen  kommunalen  und überkommunalen

Schutzobjekte  sowie  einer  zweckmässigen  Erschliessung  führen.

Zustimmung  Mtt BeSChlÜSS VOm 11.  Januar  2022  St!mmte  der  Gemeinderaü  Niederhaslt  dem  exekutori-
schen  privaten  Gestaltungsplan  «Hofwisen»  zu. Mit demselben  Gemeinderatsbeschluss  er-

sucht  die Gemeinde  Niederhasli  um Genehmigung  der  Vorlage.
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A.  Formelle  Prüfung

Die massgebenden  Unter1agen  sind  vollständig

B. Nmtpricllc  Prüfung

Zusammenfassung  Mit dem  privaten  Gestaltungsplan  <«Hofwisen»  werden  die Bebauungsstruktur,  Ausnützung,
derVorlage  HÖOe, Erscheinungsbild,  Erschliessung  und Parkierung  sichergestelt  und die wichtigsten

Punkte  des  Richtprojektes  grundeigentümerverbindlich  gesichert.  Der Gestaltungsplan  weicht
bei der  zulässigen  Laubentiefe  und der  Dachneigung  vom Haus  C von der BZO ab. In Anwen-
dung  von Art. 9 Abs. 2 BZO kann der Gemeinderat  diese  Abweichungen  zulassen,  womit  der Ge-
staltungsplan  vom Gemeinderat  festgesetzt  werden  kann (exekutorischer  Gestaltungsplan).
Die aktuelle  Bebauung  besteht  aus  einem  zweistöckigen  Bauernhaus  mit Stöck1i und Neben-
gebäuden.  Das Bauernhaus  und das  Sföckli  sollen  in ihrer  Grundstruktur  erhalten  bleiben.
Die rückwärtigen  Neubauten  berücksichtigen  das historisch  wertvolle  Dreigespann  Bauern-
haus-reformierte  Kirche-Kirchgemeindehaus.  Zur  Erreichung  einer  besonders  hohen  Qualität
wird  durch  den Gestatungsplan  auch  die Erhaltung  der  aussenräumlichen  Qua1itäten ge-
währleistet.  In den GestaltungspIanvorschriften  sind  Bestimmungen  zur  Nutzung  und Gestal-
tung  der  Aussenräume  und des Siedlungsrandes  festgehalten.

Wesentliche  Im Situationsplan  werden  zehn  Baubereiche  ausgeschieden.  Pro Baubereich  darf  ein Haupt-
Festlegungen  und  oder  Annexgebäude  erstellt  werden  (Art. 5).

Vorschriften

Im Bereich  «Nusshof»  sind mindestens  drei mittelkronige  Hochstamm-Bäume  zu pflanzen,  wobei
pro Baum ein Wurzelraum  mit einer  Mindesthöhe  von 1,2 m vorzusehen  ist. Zusätzlich  ist eine
genügende  Wasserversorgung  im Sommer  sicher  zu stellen  (Art. 13), Mit dem Baugesuch  ist ein
detaillierter  Umgebungsplan  eines  ausgewiesenen  Landschaftsarchitekturbüros  einzureichen
(Art. 20). Bauten,  Anlagen  und Umschwung  sind für sich und in ihrem Zusammenhang  mit der
baulichen  Umgebung  so zu gestalten,  dass eine besonders  gute Gesamtwirkung  im Sinne  von §
71 PBG erreicht  wird (Art. 21). Das Richtprojekt  wird hinsichtlich  dem BaubewiIligungsverfahren
als wegleitend  deklariert  (Art. 22). Der Schutzvertrag  für das Gebäude  BH bildet  einen  integrie-
renden  Bestandteil  des Gestaltungsplans  (Art. 23).
In den  Vorschriften  werden  die Masse  der  zulässigen  Laubentiefen  pro Baubereich  und Fas-
sadenseite,  die Anzahl  Vol1geschosse  von  Haus  ««Rh» und die Neigung  der  Dächer  fixiert. In
Abweichung  zur  BZO,  die einen  Gebäudeabstand  von 10 m vorsieht,  wird  der  Abstand  im
GestaItungsplanperimeter  teilweise  auf 5 m reduziert.  Auch  die Baubereiche,  die gleichzeitig
als Mantellinien  gelten,  unterschreiten  stellenweise  die Grenzabstände  zu den Nachbar-
grundstücken  (Tiefgarageneinfahrt  und Haus  C). Das  dafür  notwendige  Näherbaurecht  wird
über  einen  separaten  Näher-  und Grenzbaurechtsvertrag  vom  7. April  2022  zwischen  der
Gemeinde  und dem  Grundeigentümer  von Grundstück  Kat.-Nr.  3400  gesichert.  Weitere bau-
liche  Bestimmungen  wie Dachform,  zu1ässiges  Mass  der  Vorsprünge  und Ausgestaltung  der

Lauben  sind in Art. 5 bis 7 fixiert.

Die maximal  zulässige  Ausnützung  innerhalb  des GestaltungspJanperimeters  wird  auf  6'500
m2 anrechenbare  Geschossfläche  begrenzt  (Art. 5).
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In Art. 11 bis 14  werden  die Nutzungen  und die Gestaltung  der  Freiräume  festgelegt.  Der öf-

fentliche  Hofplatz  gegenüber  der  reformierten  Kirche  soll unveränden  bleiben  und den heuti-

gen Charakter  bewahren.  Die privaten  Aussenräume  im Bereich  des  Hofplatzes  befinden

sich ent1ang des  Bauernhauses  innerhalb  einer  Breite  von  4 m (Art. 12).  Der  Nusshof  ist als

halböffentlicher  Aussenraum  zu gestalten  und bildet  den  zentralen  Aufenthaltsbereich.  Die

privaten  Aussenräume  befinden  sich grösstenteils  auf  den zum  Nusshof  abgewandten  Ge-

bäudeseiten  (Art. 13).  Als Gegenpol  zum  urbanen  Nusshof  ist der  «Obsthain»  gemäss  Art.

14  ein grüner  Hof  mit Baumbepflanzung  zu realisieren.  Zur  Gestaltung  des  Siedlungsrandes

wird  festgelegt  (Art.  15),  dass  nur  einheimische  Pflanzenarten  zulässig  sind  und der  Durch-

blick  zur  freien  Landschaft  gewährt  bleiben  rnuss.  Terrainveränderungen  und hohe  hecken-

artige  Bepflanzung  sind nicht  erlaubt,

Mit Art.  22 wird  das  Richtprojekt  vom  26. November  2021 für  die qualitative  Beurteilung  der

Bauprojekte  als wegleitend  festgelegt.

Weiter  werden  im Situationsplan  die Haupterschliessung,  die unterirdische  Parkierung,  die

halböffentlichen  Fusswege,  die Bereiche  für  die oberirdische  Parkierung  und die Veloabstell-

plätze  festgelegt.  Die Haupterschliessung  für  den motorisierten  Verkehr  erfo1gt ab der

Nöschikonerstrasse.

Ergebnis  der  Den mit Vorpifung  des  Amts  für  Raumentwicklung  vom  10. August  2021 gestellten  Aufla-

Genehmigungsprü-  gen und Empfehlungen  wurde  mehrheitlich  entsprochen.

fung

In Art. 8 Abs.  1 wird  festgehalten,  dass  für  die Garagenabfahrt  im Baubereich  TG vor  Geneh-

migung  des Gestaltungsplans  ein Näherbaurecht  im Grundbuch  eingetragen  werden  muss.

Weil  öffentliche  Sachen  im Verwaltungsvermögen  (z.B. Schulhaus,  Vetwaltungsgebäude)  o-

der  im Gemeingebrauch  (z.B. Strassen,  Plätze,  Trottoir)  grundsätzlich  nicht  mit beschränkten

dinglichen  Rechten  wie Dienstbarkeiten  belastet  werden  können,  kann  das Näherbaurecht

nicht  wie  in Art. 8 Abs.  1 festgelegt  im Grundbuch  eingetragen  werden.  Im vorliegenden  Fall

reicht  für  die Näherbaurechte  die nachbarrechtliche  Zustimmung  mittels  Vertrag  aus. Die

Eintragung  im Grundbuch  als Dienstbarkeit  ist somit  nicht  nötig,  und Art. 8 Abs. 1 somit  hin-

fällig.  Weil  der  Näher-  und Grenzbaurechtsvertrag  vorliegt  und mit dem  Genehmigungsdos-

sier  eingereicht  wurde,  kann  Art. 8 Abs.  1 trotzdem  genehmigt  werden.

In der  Vorprüfung  wurde  beantragt,  dass  alle Inhalte  zu denen  Vorschriften  formuliert  sind,

ebenfalls  im Situationsplan  abzubilden  und in den Legende  aufzuführen  sind. Die rote

Schraffur  zwischen  Baubereich  A und Friedhof  ist in der  Legende  jedoch  nicht  aufgeführt.

Die Vorgaben  betreffend  Übergang  zum  Friedhof  (Art.  16)  können  jedoch  trotz  fehlendem

Legendeneintrag  eindeutig  verortet  werden.

Gemäss  § 83 PBG müssen  im Gestaltungsplan  u.a. die äusseren  Abmessungen  der  Bauten

bindend  festgelegt  werden.  In den Vorschriften  wird  hinsichtlich  der  zulässigen  Gebäude-

höhe  auf  die rechtskräftige  BZO  verwiesen.  Unter  der  Annahme,  dass  sich  die maximal  zu-

lässigen  Gebäudehöhen  der  einzelnen  Baubereiche  auf die am 25. September  2012  geneh-

migte  BZO  beziehen,  kann  die Vorlage  genehmigt  werden.
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C,  Ergebnis
Die Vor1age  erweist  sich im Ergebnis  als rechtmässig,  zweckmässig  sowie  angemessen  und

kann  genehmigt  werden  (§ 5 Abs.  1 PBG).  Die Grundeigentümer  (unter  Vorbehalt  der  Kos-

tenauflage  gemäss  Dispositiv  li) und die Gemeinde  Niederhasli  sind  durch  die Genehmigung

nicht  beschwert.  Gegen  den genehmigten  Gestaltungsplan  steht  weiteren  betroffenen  Priva-

ten und Verbänden der Rekurs offen (% 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG tst der Ge-
nehmigungsentscheid  von der  Gemeinde  zusammen  mit dem  geprüften  Akt  zu veröffentli-

chen  und aufzulegen.

Gestützt  auf  § 4 und § 9 der  Gebührenordnung  für  Verwaltungsbehörden  ist für  diese  Verfü-

gung  eine  Gebühr  zu erheben.

Die  Baudirektion  verfügt:

l. Der  private  Gestaltungsplan  ««Hofwisen»,  welchem  der  Gemeinderat  Niederhasli  mit

Beschluss  vom 11. Januar  2022  zugestimmt  hat, wird  genehmigt.

ll.  Gestützt  auf § 2 lit. c und § 9 der  Gebührenordnung  für  Verwaltungsbehörden  werden

die Gebühren  wie  folgt  festgesetzt:

Staats-  und Ausfertigungsgebühr  ARE Fr. 2'360.40 106  528  /83100.40.100

Staatsgebühr  ARE,  RP Fr. 399.60 106  528  / 83100.40.100

Staatsgebühr  AWEL,  PG Fr. 133.20 105  323  / 83100.41  .273

Total Fr. 21893.20

lll.  Gegen  Dispositiv  ll dieser  Verfügung  kann  innert  30 Tagen,  von  der  Mitteilung  an ge-

rechnet,  beim  Baurekursgericht  des Kantons  Zürich,  Postfach,  8090  Zürich,  schriftlich

Rekurs  erhoben  werden.  Die Rekursschrift  muss  einen  Antrag  und dessen  Begrün-

dung  enthalten.  Die angefochtene  Verfügung  ist beizulegen  oder  genau  zu bezeich-

nen. Die angerufenen  Beweismittel  sind  genau  zu bezeichnen  und soweit  wie  möglich

beizulegen.  Rekursentscheide  des  Baurekursgerichts  sind  kostenpflichtig;  die Kosten

hat  die im Veffahren  unterliegende  Partei  zu tragen,

IV. Die Gemeinde  Niederhasli  wird  eingeladen

Dispositiv  I sowie  den kommunalen  Beschluss  samt  RechtsmitteIbeIehrung  zu veröf-

fentlichen;

diese  Verfügung  zusammen  mit der  geprüften  Planung  aufzulegen;
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nach  Rechtskraft  die Inkraftsetzung  zu veröffentlichen  und diese  dem  Baurekursgericht

sowie  dem  Amt  für  Raumentwicklung  mit Beleg  der  Publikation  mitzuteilen;

den Kataster  der  öffentlich-rechtIichen  Eigentumsbeschränkungen  (ÖREB-Kataster)

nachführen  zu lassen.

V.  Mitteilung  an

Gemeinde  Niederhasli  (unter  Beilage  von  fünf  Dossiers)

Baurekursgericht  (unter  Beilage  von  zwei  Dossiers)

Amt  für  Raumentwicklung  (unter  Beilage  von zwei  Dossiers)

Müller  Ingenieure  AG,  Geerenstrasse  6, 81 57 DielsdorT  (Katasterbearbeiterorganisa-
tion)

VVerner  Spillmann,  Nöschikonerstrasse  1b, 8155  Niederhasli  (Rechnungsadressat)

VERSENDET AM I B. JIILI 2022
Amt  für





















































































































































 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 04.10.2024 
Öffentlich einsehbar bis: 04.10.2027 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000002566 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli

Privater Gestaltungsplan "Hofwisen", Niederhasli, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8155 Niederhasli  

Angaben zum Inhalt:  
Der private Gestaltungsplan "Hofwisen" wurde vom Gemeinderat Niederhasli am 11. 
Januar 2022 festgesetzt und von der Baudirektion des Kantons Zürich mit der Verfügung 
Nr. 103/22 vom 18. Juli 2022 genehmigt. Die Publikation erfolgte am 29. Juli 2022. 

Gemäss Rechtskraftbescheinigung vom 24. September 2024 hat das Baurekursgericht 
des Kantons Zürich bescheinigt, dass kein Rechtsmittel ergriffen worden ist. Der private 
Gestaltungsplan "Hofwisen", Niederhasli, wird rückwirkend auf den 1. Dezember 2022 in 
Kraft gesetzt.  

Gemeinderat Niederhasli, 4. Oktober 2024 

Beschluss-/Verfügungsnummer: 103/22 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 18.07.2022 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
- 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Niederhasli 
Dorfstrasse 17  
8155 Niederhasli
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